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Die Reform der Handwerksordnung: 
ein notwendiger Schritt in die richtige Richtung 

von Eckhardt Bode 

Inhalt 

 Die von der Bundesregierung am 28. Mai 2003 
beschlossene Novellierung der Handwerksord-
nung (HWO) sieht einen weitgehenden Abbau 
der sehr hohen Marktzutrittsbeschränkungen 
vor. Unter anderem soll der Meisterzwang 
(„Großer Befähigungsnachweis“) in 65 nicht „ge-
fahrengeneigten“ Handwerksgewerben aufgeho-
ben werden. Zudem sollen einfache Tätigkeiten 
vom Meisterzwang befreit werden. In 23 der 29 
„gefahrengeneigten“ Gewerbe sollen sich auch 
Handwerksgesellen mit zehnjähriger Berufser-
fahrung (davon fünf Jahre in leitender Stellung) 
selbstständig machen dürfen. Schließlich soll 
auf Druck des Europäischen Gerichtshofs der 
Marktzugang für EU-Ausländer vereinfacht wer-
den. 

 Die Novelle wird dazu führen, dass Nicht-Meis-
ter in größerem Umfang handwerkliche Leistun-
gen anbieten, so dass der Wettbewerb intensi-
ver wird und die Preise für private Nachfrager 
sinken werden. Sie wird die Konsumentensou-
veränität erhöhen, die Innovationskraft stärken 
und die ökonomische Effizienz steigern. Auch 
wird die Novelle die Beschäftigung in Deutsch-
land erhöhen und die Schwarzarbeit verringern 
helfen. Damit wird sie einen Beitrag zur Verrin-
gerung der Arbeitslosigkeit und zur Steigerung 
der Einnahmen der öffentlichen Haushalte so-
wie der sozialen Sicherungssysteme leisten. 

 Insbesondere im Bereich einfacher Tätigkeiten 
werden die bisher überhöhten Preise im ver-
schärften Wettbewerb deutlich sinken. Aber 
auch im Bereich höherwertiger, komplexer Tä-
tigkeiten werden die Preise tendenziell zurück-
gehen. Sie werden zudem stärker als bisher die 
Reputation der Anbieter widerspiegeln. Der 
Meisterbrief ist nur ein Indikator für Reputation; 
weitere Indikatoren sind die Erfahrungen Dritter, 

besondere Garantie- und Servicezusagen oder 
das Urteil externer Fachleute. 

 Die Effizienz von Investitionen in den Meister-
brief wird steigen. Investitionen in den Meister-
brief werden sich vor allem dort rechnen, wo ihn 
Nachfrager von handwerklichen Leistungen als 
Indikator für Reputation tatsächlich benötigen. 
Um Wettbewerbsverzerrungen zwischen Meis-
ter- und Nicht-Meisterbetrieben zu vermeiden, 
sollte die Ausbildereignungsprüfung nicht mehr 
Pflicht-, sondern freiwilliger Bestandteil der 
Meisterprüfung sein. 

 Die Effizienz der Lehrlingsausbildung im Hand-
werksgewerbe wird steigen, weil Ausbildungs-
kosten nunmehr stärker verursachergerecht zu-
geordnet werden. Im intensiven Wettbewerb 
zwischen ausbildenden und nicht ausbildenden 
Handwerksbetrieben werden die Ausbildungs-
kosten nicht mehr in gleichem Umfang wie bis-
her auf die Nachfrager abgewälzt werden kön-
nen. 

 Das aufgrund steigender Ausbildungskosten 
sinkende Angebot der Meisterbetriebe an Aus-
bildungsplätzen wird langfristig nicht zu einem 
gesamtwirtschaftlichen Ausbildungsplatzmangel 
führen. Wenn Fachkräftemangel droht, werden 
Industrie- und Dienstleistungsunternehmen so-
wie Nicht-Meisterbetriebe des Handwerksgewer-
bes ihre Ausbildungsleistung erhöhen. Kurz-
fristig allerdings könnte es zu einem vorüberge-
henden Mangel kommen. Um diesen zu vermei-
den, könnten die Tarifparteien die Ausbildungs-
vergütungen vorübergehend senken. Auch die 
jüngst von der Bundesregierung beschlossene 
Aussetzung der Ausbildereignungsverordnung 
kann das Angebot an Ausbildungsplätzen erhö-
hen. Sie sollte auf das Handwerksgewerbe 
übertragen werden. 
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1 Die Handwerksordnung – Zankapfel seit Jahrzehnten 

Vor dem Hintergrund der gravierenden Struktur-
probleme der deutschen Volkswirtschaft kommt 
auch die deutsche Handwerksordnung (HWO) 
von 1953 in Bewegung. Nachdem das Gesetz, 
das den Zugang zu den Märkten für Handwerks-
leistungen in erheblichem Umfang einschränkt, 
über Jahrzehnte hinweg selbst massive Kritik 
nahezu unverändert überstanden hatte, hat die 
Bundesregierung am 28. Mai 2003 einen weitge-
henden Abbau der Marktzutrittsbeschränkungen 
beschlossen. Die vorliegende Arbeit gibt einen 
Überblick über die aus ökonomischer Sicht we-
sentlichen Elemente der geplanten Reformen 
und versucht, ihre Auswirkungen qualitativ zu 
bewerten.  

Zum Handwerksgewerbe zählen alle Betriebe, 
die in einem Gewerbe tätig sind, das in Anlage 
A zur HWO aufgeführt ist, und ihre Tätigkeiten 
„handwerksmäßig“ ausführen. Ein Handwerks-
gewerbe selbstständig ausüben darf gegenwärtig 
nur, wer in die Handwerksrolle eingetragen ist. 
Voraussetzung für die Eintragung in die Hand-
werksrolle ist eine Meisterprüfung oder eine als 
gleichwertig erachtete Qualifikation; dies ist in 
der Regel ein Hochschulabschluss, verbunden 
mit einem Gesellenbrief. In Ausnahmefällen 
können auch „Altgesellen“ eingetragen werden, 
denen eine Meisterprüfung nicht zumutbar ist. 
Derartige „Ausnahmebewilligungen“ wurden in 
der Vergangenheit von den zuständigen Behör-
den (in der Regel Bezirksregierungen) allerdings 
sehr restriktiv gehandhabt (vgl. Monopolkom-
mission 1998: 52). Schließlich können EU-Aus-
länder unabhängig von ihrer formalen Qualifika-
tion eingetragen werden, sofern sie eine mehr-
jährige selbstständige Tätigkeit in ihrem Her-
kunftsland nachweisen.  

Für diese sehr restriktiven Zutrittsbeschrän-
kungen zu den Märkten für Handwerksleistun-
gen, die das Grundrecht auf freie Berufswahl 
(Art. 12 Abs. 1 Grundgesetz) erheblich ein-
schränken, werden verschiedene Rechtfertigun-

gen angeführt. Richtungsweisend ist in dieser 
Hinsicht das Grundsatzurteil des Bundesverfas-
sungsgerichts (BVerfG) vom 17.7.1961. Das 
BVerfG sieht subjektive Zulassungsvorausset-
zungen als mit dem Grundrecht auf freie Berufs-
wahl vereinbar an, wenn sie wichtige Gemein-
schaftsgüter schützen. Dazu zählen auch solche, 
die sich aus den „besonderen wirtschafts-, sozi-
al- und gesellschaftspolitischen Zielen des Ge-
setzgebers ergeben, wie z.B. die Erhaltung des 
Leistungsstandes und der Leistungsfähigkeit des 
Handwerks und die Sicherung des Nachwuchses 
für die gesamte gewerbliche Wirtschaft“ 
(BVerfG 1961: 98). Dabei hat das Gericht aller-
dings wiederholt eine großzügige Handhabung 
von Ausnahmebewilligungen angemahnt (vgl. 
BVerfG 1961: 98; Webers 2001). In jüngerer 
Vergangenheit hat die Bundesregierung die Zu-
trittsbeschränkungen vornehmlich mit der Siche-
rung einer qualitativ hochwertigen Ausbildung 
gerechtfertigt (Monopolkommission 2001: 7).  

Von Seiten der wirtschaftswissenschaftlichen 
Forschung werden diese Rechtfertigungen über-
wiegend als ökonomisch wenig stichhaltig ange-
sehen. Zudem wird auf Erfahrungen in anderen 
europäischen Ländern verwiesen, die offensicht-
lich auch ohne Großen Befähigungsnachweis 
auskommen. Bereits seit langem wird eine um-
fassende Liberalisierung des Marktzutritts ange-
mahnt: Vgl. etwa Machlup (1934), Watrin 
(1958), Langfeldt (1984), Streit (1984), 
Soltwedel et al. (1986), Deregulierungskommis-
sion (1991), Boss et al. (1996), Fredebeul-Krein 
und Schürfeld (1998), Monopolkommission 
(1998, 2001). Zu einer positiven ökonomischen 
Bewertung der HWO kommen dagegen Vertre-
ter von dem Handwerksgewerbe nahestehenden 
Forschungsinstituten (z.B. Kucera und Straten-
werth 1990) und des Rheinisch-Westfälischen 
Instituts für Wirtschaftsforschung (z.B. Klem-
mer und Schrumpf 1999).  
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2 Aktuelle Reformbestrebungen der Bundesregierung 

Die Kernpunkte der von der Bundesregierung 
beschlossenen Änderungen der HWO, auf die in 
der vorliegenden Arbeit im Detail eingegangen 
wird, sind:1 

• Der Meisterbrief als „Großer Befähigungs-
nachweis“ soll nur noch für 29 statt bisher 94 
Handwerksgewerbe gefordert werden. Als 
ausschlaggebende Rechtfertigung der Be-
schränkungen in diesen, künftig als „zulas-
sungspflichtig“ bezeichneten Gewerben wer-
den nur noch erhebliche „Gefahren für Ge-
sundheit oder Leben“ der Kunden angeführt 
(„gefahrengeneigte“ Handwerksgewerbe).2 
Andere Gründe, etwa die Gewährleistung ei-
nes hohen Leistungsstands des Handwerks 
oder die Sicherung einer qualitativ hochwer-
tigen Ausbildung, sollen keine Rolle spielen. 
Für die Betriebsgründung in den übrigen 65 
„nicht zulassungspflichtigen“ Gewerben soll 
keine formale Qualifikation, insbesondere 
kein Meisterbrief, mehr gefordert werden. Es 
soll lediglich eine Anzeigepflicht bei der zu-
ständigen Handwerkskammer (§ 18 HWO) 
sowie die Pflichtmitgliedschaft in der Hand-
werkskammer (§ 113 (1) HWO) bestehen. 
Auf die künftig nicht zulassungspflichtigen 
Gewerbe entfällt etwa ein Viertel aller Hand-
werksbetriebe (Financial Times Deutschland, 
24. April 2003: 9). 

• Die Möglichkeiten des Marktzutritts in 23 
der 29 gefahrengeneigten Handwerksgewer-
be3 sollen auch ohne Handwerksmeisterbrief 
erheblich ausgeweitet werden. So sollen sich 
gemäß dem neu vorgesehenen § 7b HWO 
auch Handwerksgesellen selbstständig ma-

_______________
1 Grundlage bilden der von der Bundesregierung am 28. 
Mai 2003 beschlossene „Entwurf eines Dritten Gesetzes 
zur Änderung der Handwerksordnung und anderer gewer-
berechtlicher Vorschriften“ sowie der weniger umfangrei-
che „Entwurf eines Gesetzes zur Änderung der Handwerks-
ordnung und zur Förderung von Kleinunternehmen“. 
2 Diese Rechtfertigung findet sich allerdings lediglich in 
der Begründung, nicht im Gesetzentwurf selbst. 
3 Von dieser Regelung sollen Schornsteinfeger sowie die 
fünf Gesundheitshandwerke ausgenommen bleiben: Au-
genoptiker, Hörgeräteakustiker, Orthopädietechniker, Or-
thopädieschuhmacher und Zahntechniker. 

chen dürfen, sofern sie eine mindestens zehn-
jährige Berufserfahrung haben und mindes-
tens fünf Jahre davon in herausgehobener 
Stellung tätig waren. Darüber hinaus werden 
nicht handwerkliche Qualifikationen, etwa 
die von Industriemeistern oder Absolventen 
von Technikerschulen, gemäß § 7 (2) HWO 
als dem handwerklichen Meisterbrief gleich-
wertig anerkannt.  

• Die Marktzutrittsbeschränkungen sollen auf 
die Kernbereiche der gefahrengeneigten Ge-
werbe beschränkt werden („wesentliche“ Tä-
tigkeiten).4 Als „nicht wesentliche“ Tätigkei-
ten, für die künftig keine Eintragung in die 
Handwerksrolle mehr erforderlich sein soll, 
werden in dem ergänzten § 1 (2) HWO sol-
che Tätigkeiten definiert, die innerhalb von 
zwei bis drei Monaten erlernt werden kön-
nen, die für das Gesamtbild des Gewerbes 
nebensächlich sind oder die historisch nicht 
aus dem Gewerbe entstanden sind.  

• Der Marktzutritt für EU-Ausländer soll ver-
einfacht und entbürokratisiert werden. EU-
Ausländern, die keine Niederlassung in 
Deutschland unterhalten, soll gemäß dem neu 
vorgesehenen § 9 (2) HWO binnen vier Wo-
chen eine Bescheinigung ausgestellt werden, 
die zur selbstständigen Ausführung hand-
werklicher Tätigkeiten in Deutschland be-
rechtigt. Voraussetzung soll auch weiterhin 
sein, dass die Antragsteller eine in der Regel 
sechsjährige selbstständige oder leitende ab-
hängige Tätigkeit im Ausland nachweisen, 
die dem in Deutschland auszuübenden Hand-
werksgewerbe vergleichbar ist. Die bisher 
geforderte langwierige und kostenträchtige 
Eintragung in die Handwerksrolle, die zudem 
eine Zwangsmitgliedschaft in der Hand-
werkskammer mit Beitragspflicht nach sie 
zieht, wurde vom Europäischen Gerichtshof 
(EuGH) im „Corsten“-Urteil vom 3. Oktober 

_______________
4 Diese Reform ist Inhalt des zweiten Gesetzentwurfes, 
des „Entwurfes eines Gesetzes zur Änderung der Hand-
werksordnung und zur Förderung von Kleinunternehmen“. 
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20005 als nicht mit dem Recht auf freien 
Dienstleistungsverkehr vereinbar verworfen. 
Handwerker aus EU-Staaten, die in Deutsch-
land eine Niederlassung gründen wollen, 
werden sich allerdings auch weiterhin in die 
Handwerksrolle eintragen lassen müssen.  

Daneben ist eine Reihe von weiteren Ände-
rungen der HWO vorgesehen, auf die in der 
vorliegenden Arbeit nicht im Einzelnen einge-
gangen wird: 

• Die Handwerksordnung soll rechtsformneu-
tral formuliert werden (§ 7 (1) HWO). Das 
bisher geltende „Inhaberprinzip“, das von 
dem Grundsatz ausgeht, dass der Meister In-
haber einer Personengesellschaft ist, soll auf-
gehoben werden. Bisher kann ein Hand-
werksbetrieb, in dem nur ein Betriebsleiter, 
nicht aber der Inhaber einen Meisterbrief hat, 
nur dann in die Handwerksrolle eingetragen 
werden, wenn er in der Rechtsform einer Ka-
pitalgesellschaft geführt wird. 

• Eine Meisterprüfung soll unmittelbar nach 
der Gesellenprüfung abgelegt werden können 
(§ 49 (1) HWO). Die bisher geforderte drei-
jährige Tätigkeit als Geselle soll entfallen. 

• Für die nicht gefahrengeneigten Handwerks-
gewerbe wird die Möglichkeit eröffnet, einen 
„freiwilligen“ Meisterbrief zu erwerben (§§ 
51a, b HWO). 

• Existenzgründer sollen vorübergehend von 
Beiträgen zur Handwerkskammer befreit 
werden (§ 113 (2) HWO).  

• Das Verfahren, das zu einem Verbot hand-
werklicher Tätigkeiten führt, die gesetzes-
widrig ausgeführt werden, soll erschwert 
werden (§ 16 HWO). Die Untersagung durch 
die höhere Verwaltungsbehörde (in der Regel 
die Bezirksregierung) soll in Zukunft nur 
dann zulässig sein, wenn die zuständige 
Handwerkskammer und die Industrie- und 
Handelskammer zuvor im Einvernehmen 
festgestellt haben, dass sie die Voraussetzun-
gen der Untersagung als gegeben ansehen. 
Bisher handelt die höhere Verwaltungsbehör-

_______________
5 Vgl. den Artikel „Dienstleistungsfreiheit, Eintragung 
in die Handwerksrolle“ im Gewerbearchiv 46 (11–12/ 
2000): 476–479 sowie Diefenbach (2001). 

de von Amts wegen oder auf Antrag der 
Handwerkskammer. Praktisch ist es dabei in 
der Vergangenheit immer wieder zu Verstö-
ßen gegen das Grundrecht der freien Berufs-
wahl gekommen, weil Berufsverbote auf An-
trag der Handwerkskammern zu leichtfertig 
ausgesprochen wurden.6  

_______________
6 Der geplanten Novelle der HWO hat der Zentralverband 
des Deutschen Handwerks (ZDH), die größte Interessen-
vertretung des Handwerksgewerbes auf Bundesebene, sei-
ne Vorstellungen gegenübergestellt. Das unter dem Schlag-
wort „atmendes Handwerk“ veröffentlichte Thesenpapier 
ist allerdings recht allgemein gehalten. Anstatt der Gefah-
renabwehr soll die HWO einer breiten Palette verschiede-
ner Ziele dienen, die zu drei Gruppen zusammengefasst 
werden: Verbraucherschutz (u.a. Gefahrenabwehr, Um-
weltschutz), Ausbildungsleistung (qualitativ, quantitativ) 
sowie wirtschaftliche Nachhaltigkeit und Bestandsfestig-
keit der Betriebe. In Übereinstimmung mit der Bundesre-
gierung plädiert der ZDH für die Aufgabe des Inhaberprin-
zips und für die Anerkennung von Industriemeister- und 
Technikerabschlüssen bei der Eintragung in die Hand-
werksrolle. Zudem sollen Tätigkeiten im Rahmen eines 
handwerklichen Nebenbetriebs erleichtert werden. Der 
Große Befähigungsnachweis soll als Zutrittsvoraussetzung 
aber weitgehend beibehalten werden: Nach den Vorstellun-
gen des ZDH sollen zum einen weitaus weniger Hand-
werksgewerbe vom Großen Befähigungsnachweis befreit 
werden. Zum anderen wird die Befreiung einfacher, „nicht 
wesentlicher“ Tätigkeiten vom Meistervorbehalt abgelehnt. 
Ausgeweitet werden sollen schließlich die Möglichkeiten 
der Aus- und Weiterbildung; vorgeschlagen wird ein „mo-
dulares Baukastensystem“ in der Struktur der Aus- und 
Weiterbildung. 
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3 Zu erwartende ökonomische Auswirkungen auf Angebot, Nachfrage 
und Preise von Handwerksleistungen 

3.1 Grundlagen  

Bei der Abschätzung der voraussichtlichen öko-
nomischen Konsequenzen der von der Bundesre-
gierung geplanten HWO-Novelle ist zunächst zu 
berücksichtigen,  

− in welchem Ausmaß auf Seiten der Nachfrager 
Unsicherheit über die qualitativen Eigen-
schaften der zu erstellenden Güter (Waren und 
Dienstleistungen) besteht (Informationsasym-
metrie); 

− mit welchen Nachfrage- und Angebotsbedin-
gungen die Handwerksbetriebe auf den für sie 
relevanten Märkten konfrontiert sind; und  

− ob die kurz- oder die längerfristige Perspektive 
im Vordergrund steht. 

Das Handwerksgewerbe ist kein homogener 
Wirtschaftszweig. Handwerksbetriebe produzie-
ren sehr heterogene, an den Wünschen der einzel-
nen Kunden orientierte Güter in Einzel- oder 
Kleinserienfertigung. Die Heterogenität und 
Komplexität der angebotenen Güter bedingt, dass 
beim Kauf eine Informationsasymmetrie zwi-
schen Anbietern und Nachfragern besteht: An-
bieter verfügen über genauere Informationen über 
die qualitativen Eigenschaften des Gutes als 
Nachfrager. Die qualitativen Gütereigenschaften 
resultieren aus verschiedenen Faktoren: die Qua-
lität der zu verwendenden Rohstoffe und Vorpro-
dukte, die Fachkenntnisse des Auftragnehmers 
und seiner Mitarbeiter (formale Qualifikation, 
Berufserfahrung), der Umfang und die Sorgfalt, 
mit der die Arbeiten letztendlich verrichtet wer-
den, sowie die Bereitschaft des Auftragnehmers 
zu Serviceleistungen und Kulanz. In welchem 
Umfang Nachfrager mit dem Problem von Infor-
mationsasymmetrien konfrontiert sind, hängt von 
den Eigenschaften der in Frage stehenden Güter 
ab. In der Industrieökonomik wird zwischen 
Such-, Erfahrungs- und Vertrauensgütern unter-
schieden (vgl. z.B. Tirole 1995: 232):  

• Suchgüter sind solche, deren qualitative Ei-
genschaften den Nachfragern beim Kauf be-

kannt sind. Beispiele für Suchgüter sind 
Schmuck, Kunsthandwerksartikel und einfa-
che handwerkliche Reparaturen, die vor Ge-
brauch einem Funktionstest unterzogen wer-
den können. Das Informationsproblem der 
Nachfrager ist gering; ihr wesentliches Pro-
blem bei der Kaufentscheidung liegt darin, 
denjenigen Anbieter zu finden, dessen Ange-
bot ihren Vorstellungen am nächsten kommt. 

• Erfahrungsgüter sind solche, deren qualitative 
Eigenschaften den Nachfragern beim Kauf 
nicht vollständig bekannt sind, sich ihnen aber 
beim erstmaligen Ver- oder Gebrauch er-
schließen. Beispiele für Erfahrungsgüter sind 
Frisuren, Lebensmittel7, einfache handwerkli-
che Reparaturen, (Kirchturm-) Glocken oder 
Musikinstrumente. Die unvollständige Infor-
mation der Nachfrager kann zu adverser Se-
lektion bei der individuellen Kaufentschei-
dung führen (Akerlof 1970): Entscheiden sie 
sich in Unkenntnis der Qualitätsunterschiede 
zwischen verschiedenen Anbietern allein auf-
grund des Preises, so erhalten sie letztlich eine 
geringere Qualität als gewünscht. Sofern der 
erwartete Nutzenverlust infolge der Informati-
onsasymmetrien gering ist, lohnt es sich für 
die Nachfrager kaum, zusätzliche Informatio-
nen über die Eigenschaften des Gutes einzu-
holen. Sie werden es vorziehen, den Informa-
tionsrückstand nach dem Kauf durch Auspro-
bieren zu beseitigen. Ist der erwartete Nutzen-
verlust aber erheblich, besteht durchaus ein 
Anreiz, in die Suche nach zusätzlichen Infor-
mationen zu investieren, die die Unsicherheit 
der Kaufentscheidung verringern können.8  

_______________
7 Wie bei jeder Klassifizierung sind auch hier die Über-
gänge fließend. So können Lebensmittel durchaus Vertrau-
ensgüter sein, wenn es um mögliche gesundheitliche Schä-
den und nicht lediglich um geschmackliche Aspekte geht. 
8 Der Einfachheit halber werden Güter, bei denen der er-
wartete Nutzenverlust infolge der Informationsasymmetri-
en vergleichsweise gering ist, im Folgenden als „einfache 
Erfahrungsgüter“ bezeichnet. Güter, bei denen der erwarte-
te Nutzenverlust erheblich ist, werden hingegen als „kom-
plexe Erfahrungsgüter“ bezeichnet. 
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• Vertrauensgüter schließlich sind solche, deren 
qualitative Eigenschaften von Nachfragern 
auch nach dem Kauf nicht vollständig oder 
nicht sofort beurteilt werden können. Bei-
spiele für Vertrauensgüter sind Gebrauchtwa-
gen oder komplexere handwerkliche Leistun-
gen wie die Installation einer Heizungsanlage. 
Hier sind die Informationsasymmetrien be-
sonders gravierend. Sie können nicht nur zu 
adverser Selektion, sondern auch zu Moral 
Hazard führen: Anbieter können einen Ge-
winn etwa dadurch erzielen, dass sie auch 
Leistungen in Rechnung stellen, die sie gar 
nicht oder fachlich nicht sachgerecht erbracht 
haben. Entsprechend haben die Nachfrager ei-
nen besonders starken Anreiz, ihre Unsicher-
heit durch den Erwerb zusätzlicher Informati-
onen zu reduzieren.  

• Im Hinblick auf die geplante Novelle der 
HWO dürften viele der einfachen, nicht we-
sentlichen Tätigkeiten in den Randbereichen 
von Handwerksgewerben zu den Suchgütern 
oder einfachen Erfahrungsgütern zählen. 
Komplexe Erfahrungsgüter und Vertrauens-
güter sind demgegenüber vornehmlich in den 
Kernbereichen der Handwerksgewerbe, den 
wesentlichen Tätigkeiten zu finden. 

Neben den Gütereigenschaften haben auch die 
Nachfrage- und Angebotsbedingungen, mit denen 
Handwerksbetriebe auf den für sie relevanten 
Märkten konfrontiert sind, Einfluss auf die öko-
nomischen Konsequenzen der HWO-Novelle.  

• Auf der Nachfrageseite ist die Marktmacht 
der Nachfrager nach Handwerksleistungen 
von Bedeutung: Einige Handwerksgewerbe 
produzieren überwiegend für gewerbliche 
oder staatliche Nachfrager. Hierzu gehören et-
wa Teile des Metallgewerbes.9 Betriebe, die 
in diesen Gewerben tätig sind, stehen oftmals 
marktmächtigen Nachfragern gegenüber, die 
erheblichen Einfluss auf die Ausgestaltung der 
Konditionen von Liefer- und Dienstleistungs-
verträgen nehmen können und über wirksame 
Sanktionsmechanismen für den Fall verfügen, 
dass Anbieter versuchen, Informationsasym-

_______________
9 Zur Kundenstruktur von Handwerksgewerben vgl. 
Müller (2000: 20 ff.). 

metrien auszunutzen. Andere Handwerksge-
werbe produzieren hingegen sowohl für ge-
werbliche und staatliche als auch für private 
Nachfrager oder ganz überwiegend für Pri-
vate. Hierzu gehören etwa bedeutende Teile 
des Bau- und Ausbaugewerbes sowie des 
Nahrungsmittelgewerbes. Insbesondere priva-
te Nachfrager können weder nennenswerte 
Marktmacht entwickeln, noch verfügen sie – 
jeder für sich – über wirksame Sanktionsme-
chanismen.  

• Auf der Angebotsseite ist vor allem das Aus-
maß der Konkurrenz durch nicht handwerkli-
che Anbieter von Bedeutung. Einige Hand-
werksgewerbe stehen im Wettbewerb mit In-
dustrie- oder Dienstleistungsunternehmen. 
Hierzu gehören etwa bedeutende Teile des 
Nahrungsmittelgewerbes. Diese Konkurrenz 
beschränkt den Preissetzungsspielraum der 
handwerklichen Anbieter und das längerfris-
tige Ausnutzen asymmetrischer Information, 
weil die Nachfrager grundsätzlich die Mög-
lichkeit haben, auf nicht handwerkliche An-
bieter auszuweichen. Andere Handwerksge-
werbe hingegen sind keiner nennenswerten 
Konkurrenz aus der Industrie oder dem 
Dienstleistungsgewerbe ausgesetzt. Hierzu ge-
hören etwa Teile des Bau- und Ausbaugewer-
bes (z.B. Dachdecker, Maler und Lackierer) 
und des Elektro- und Metallgewerbes (Kfz-
Techniker, Installateure und Heizungsbauer, 
Elektrotechniker). Sie haben grundsätzlich 
bessere Möglichkeiten, Preissetzungsspielräu-
me und Situationen mit asymmetrischer Infor-
mation auszunutzen.  

In der vorliegenden Arbeit wird das Augen-
merk vornehmlich auf die Bereiche des Hand-
werks gerichtet, die Leistungen für private Nach-
frager erbringen und keiner intensiven Konkur-
renz durch nicht handwerkliche Anbieter ausge-
setzt sind. Für die Leistungen des Handwerks, die 
bereits heute unter intensivem Wettbewerbsdruck 
stehen, und für die Leistungen, die überwiegend 
für gewerbliche oder staatliche Nachfrager pro-
duzieren, werden keine nennenswerten Auswir-
kungen erwartet.  

Schließlich macht es einen Unterschied, ob die 
kurzfristigen Anpassungsprozesse an ein neues 
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Gleichgewicht betrachtet werden oder ob der 
Status quo in einer eher langfristigen Perspektive 
mit einem neuen Gleichgewicht verglichen wird, 
das sich einstellt, wenn die kurzfristigen Anpas-
sungsprozesse abgeschlossen sind. Im der vorlie-
genden Arbeit wird sowohl auf kurz- als auch auf 
längerfristige Auswirkungen der geplanten No-
velle der HWO eingegangen. 

Im Folgenden wird der Schwerpunkt auf die 
ökonomischen Auswirkungen der HWO-Novelle 
auf die künftig zulassungspflichtigen Handwerks-
gewerbe gelegt. Die Auswirkungen auf die nicht 
zulassungspflichtigen Handwerksgewerbe dürften 
überwiegend in die gleiche Richtung gehen. Wo 
substanzielle Unterschiede in den Auswirkungen 
zwischen zulassungspflichtigen und nicht zulas-
sungspflichtigen Handwerksgewerben erwartet 
werden, werden diese explizit angesprochen. Um 
zunächst die Auswirkungen auf die Nachfrage 
darstellen zu können, wird zunächst angenom-
men, dass es zu Markteintritten von Anbietern 
ohne handwerklichen Meisterbrief kommen wird 
und dass dies zu einer spürbaren Intensivierung 
des Anbieterwettbewerbs auf den Märkten für 
Handwerksleistungen für private Nachfrager füh-
ren wird. Auf die Gründe für die Markteintritte 
wird erst in Abschnitt 3.3 eingegangen, wo es um 
die Auswirkungen auf das Angebot geht. 

3.2 Auswirkungen auf die Nachfrage 

Durch die Marktzutritte von Nicht-Meistern10 
wird den Nachfragern zunächst einmal die Mög-
lichkeit gegeben, unter einer breiteren Palette von 
Anbietern auszuwählen. Diese größere Wahlfrei-
heit wird sowohl zusätzliche Chancen in Form 
preisgünstigerer Angebote, aber auch zusätzliche 
Risiken in Form von Informationsasymmetrien, 

_______________
10 Im Folgenden werden Altgesellen die eine Ausübungs-
berechtigung für den selbstständigen Betrieb eines Hand-
werksgewerbes gemäß dem neu vorgesehenen § 7b HWO 
erhalten, Industriemeister und Techniker, die sich gemäß § 
7 (2) HWO selbstständig machen, sowie EU-Ausländer, die 
über eine Bescheinigung gemäß dem neu vorgesehenen § 9 
(2) HWO das Recht erhalten, in Deutschland handwerkli-
che Arbeiten selbstständig auszuführen, vereinfachend als 
Nicht-Meister bezeichnet. Gemeint sind damit Nicht-Hand-
werksmeister. 

d.h. in Form von Unsicherheit über die Qualität 
der angebotenen Leistungen, mit sich bringen.  

Um Informationsasymmetrien zu verringern, 
müssen die Nachfrager sie zunächst bewerten und 
danach entscheiden, welche Kosten sie für die 
Beschaffung zusätzlicher Informationen aufwen-
den und welche Informationsquellen sie nutzen 
wollen. Grundsätzlich ist bedeutsam,  

− ob die Nachfrager in der Lage sind, die Risi-
ken, die aus Informationsasymmetrien resultie-
ren, zu erkennen (Informationsillusion),  

− ob geeignete Informationen, die zur Verringe-
rung dieser Asymmetrien beitragen können, 
verfügbar sind und 

− wie hoch die Kosten der Beschaffung dieser 
Informationen sind. 

Was die Frage angeht, ob Nachfragern grund-
sätzlich zuzutrauen ist, die aus Informationsa-
symmetrien resultierenden Risiken zu erkennen, 
so ist davon auszugehen, dass der ganz überwie-
gende Teil der Konsumenten mit Problemen von 
Informationsasymmetrien sehr wohl vertraut ist. 
Auch derzeit können Nachfrager allein aufgrund 
des Meisterbriefs nicht davon ausgehen, dass die 
von Handwerksbetrieben angebotenen Leistun-
gen die gewünschte Qualität haben und im ge-
wünschten Umfang sowie mit der gewünschten 
Sorgfalt ausgeführt werden. Viele Verbraucher 
verfügen über eigene einschlägige Erfahrungen. 
Damit ist den Nachfragern durchaus zuzutrauen, 
ihre Erkenntnisse und Erfahrungen über Informa-
tionsasymmetrien auf alle relevanten Anbieter 
anzuwenden, seien sie durch Meister oder durch 
Nicht-Meister geführt.  

Auch die Frage, ob geeignete Informationen 
grundsätzlich verfügbar sind, kann kaum verneint 
werden. Der Meisterbrief, der signalisiert, dass 
ein Anbieter zumindest theoretisch in der Lage 
ist, einen Auftrag fachgerecht auszuüben, ist nur 
einer von vielen Indikatoren für die Reputation 
von Anbietern. Andere Indikatoren sind bei-
spielsweise die Erfahrungen Dritter, die in Netz-
werken von Freundes- und Bekanntenkreisen 
oder in Internetforen weitergereicht werden, das 
Urteil von Fachleuten, die besser als die Nachfra-
ger selbst in der Lage sind, die Qualität der ange-
botenen und erbrachten Leistungen zu bewerten 
oder Garantie- und Serviceleistungen von An-
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bietern, die über das gesetzlich vorgeschriebene 
Maß hinaus gehen. Zudem können sich in einem 
liberalisierten System gänzlich neue Indikatoren 
herausbilden. 

Im Hinblick auf die Frage schließlich, ob die 
Kosten der Informationsgewinnung nicht zu hoch 
sind, zeigt ein Blick auf die Gegenwart und die 
Vergangenheit, dass dies nicht der Fall ist. Viel-
mehr beschaffen sich viele Nachfrager bereits 
heute vor der Vergabe von Aufträgen an Hand-
werksbetriebe zusätzliche Informationen. Dar-
über hinaus ist auch die Tatsache erhellend, dass 
die Schwarzarbeit im Bereich des Handwerks ei-
nen derart großen Umfang erreicht hat.11 Sie er-
streckt sich nicht nur auf einfache Erfahrungsgü-
ter, sondern ebenso auf komplexe Erfahrungsgü-
ter und sogar Vertrauensgüter. Bei der illegalen 
Beschäftigung sind die Informationsasymmetrien 
naturgemäß von weitaus größerer Bedeutung als 
bei der legalen Arbeit, weil die Nachfrager kei-
nerlei rechtliche Garantieansprüche oder Re-
gressmöglichkeiten haben. Wenn die Nachfrager 
nicht geeignete Möglichkeiten zu angemessenen 
Kosten fänden, ihre Informationsprobleme zu lö-
sen, wäre der Umfang der Schwarzarbeit – trotz 
der hohen monetären Anreize – wesentlich gerin-
ger. Der illegale Markt für komplexe Erfahrungs-
güter und Vertrauensgüter ist geradezu ein Lehr-
beispiel für die Fähigkeit von Nachfragern, mit 
Informationsasymmetrien umzugehen.  

Durch die gegenwärtig geltende HWO wird 
letztlich der Meisterbrief als Indikator für Repu-
tation von Anbietern einseitig gegenüber anderen 
Indikatoren bevorzugt. Er wird als „Qualitätssie-
gel qua Gesetz“ definiert. Der Staat zwingt jeden 
Verbraucher, ihn als Indikator zu verwenden, un-
abhängig davon, ob er ihn benötigt oder nicht. 
Zugleich bürdet er ihm auch die Kosten für die 
Beschaffung des Indikators Meisterbrief auf. 
Diese bestehen in den Kosten der Regulierung 
durch die HWO: den Knappheitsrenten, die 
Meisterbetriebe infolge des Marktausschlusses 
von Nicht-Meistern über höhere Marktpreise er-
zielen können (vgl. dazu genauer Abschnitt 3.4). 
_______________
11 Vgl. auch Monopolkommission (1998: 56). Der Umfang 
der Schwarzarbeit wird auf 10 bis 15 Prozent der gesamt-
wirtschaftlichen Wertschöpfung geschätzt. Einen Überblick 
über verschiedene Schätzungen zum Umfang der Schwarz-
arbeit gibt Lageman (1999). 

Dabei kann der gesetzlich vorgeschriebene Indi-
kator nicht einmal gewährleisten, dass die Infor-
mationsdefizite von Nachfragern tatsächlich sub-
stanziell verringert werden. Gerade bei komple-
xen, nicht alltäglichen Aufträgen besteht immer 
noch die Möglichkeit, dass auch der Meisterbe-
trieb nicht die gewünschte Qualität liefert, weil er 
fachliche Defizite hat oder die Arbeiten nicht 
vollständig oder nicht sorgfältig ausführt.  

Indem die Novelle den Marktzutritt auch 
Nicht-Meistern ermöglicht, erhöht sie die Effi-
zienz der individuellen Entscheidung über die 
Auftragsvergabe. Sie erlaubt zum einen den 
Nachfragern eine höhere Souveränität bei der 
Entscheidung über die Auswahl zwischen ver-
schiedenen Indikatoren für die Reputation von 
Anbietern: Nachfrager, die den Indikator Meister-
brief nicht benötigen, weil sie andere Informatio-
nen über die Reputation der Anbieter besitzen 
oder vergleichsweise preisgünstig erwerben kön-
nen, müssen ihn nicht verwenden. Nachfrager je-
doch, die die Kosten der Nutzung anderer Indi-
katoren sehr hoch einschätzen, können auch 
weiterhin den Indikator Meisterbrief nutzen. Und 
Nachfrager, die den gegenwärtigen Status quo 
beibehalten möchten, können den Meisterbrief 
nach wie vor als das Qualitätssiegel ansehen, das 
ihm bisher qua Gesetz zugesprochen wurde. Zum 
zweiten erlaubt die Novelle eine direktere Zuord-
nung von Kosten und Erträgen verschiedener In-
dikatoren: Nur die Nachfrager, die den Indikator 
Meisterbrief verwenden, müssen auch dafür zah-
len.12  

Von Seiten der Befürworter des Großen Befä-
higungsnachweises wird in diesem Zusammen-
hang argumentiert, dass die Abschaffung des 
Großen Befähigungsnachweises längerfristig 
dazu führen werde, dass Anbieter schlechter Qua-
lität die Anbieter guter Qualität vom Markt ver-
drängen (Süddeutsche Zeitung, 7. Mai 2003: 2; 
Klemmer und Schrumpf 1999: 25 ff.). Unter der 
Annahme, dass die Nachfrager nur die Preise, 
nicht aber die Qualitäten verschiedener Angebote 
beobachten können, werden sie ausschließlich 
anhand des Preises entscheiden. Diese Argu-
mentation vernachlässigt jedoch, dass sehr wohl 
_______________
12 Auf den Preis für den Indikator Meisterbrief wird in Ab-
schnitt 3.4 näher eingegangen. 
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differenzierende Informationen verfügbar sind, 
sei es der Meisterbrief, seien es andere Indikato-
ren für Kompetenz. Zur adversen Selektion kann 
es nur dann kommen, wenn Nachfrager diese In-
formationen ignorieren. Dies ist aber angesichts 
der oben angesprochenen bisherigen Erfahrungen 
nicht zu erwarten, zumal die Nachfrager einen 
hohen Anreiz haben, Informationen effizient zu 
nutzen.  

Die vorstehenden Überlegungen basieren frei-
lich auf der Annahme, dass Wirtschaftssubjekte 
rational und im Rahmen der geltenden Rechtsord-
nung handeln. In der Praxis ist jedoch nicht aus-
zuschließen, dass Nachfragern in Einzelfällen 
Schäden durch irrationales Verhalten oder Betrug 
entstehen werden. Dies konnte allerdings auch 
der Große Befähigungsnachweis in der Vergan-
genheit nicht verhindern. Auch bei Meisterbetrie-
ben kommen fachliche Defizite, Pfusch und Be-
trug vor. Die HWO-Novelle wird diese Probleme 
– wenn überhaupt – höchstens graduell verschär-
fen. Ein Argument gegen die HWO-Novelle kann 
hieraus schwerlich abgeleitet werden. Vielmehr 
kann und sollte darauf gesetzt werden, dass die 
Minderheit an Nachfragern, die im Bereich von 
Handwerksleistungen einer Informationsillusion 
unterliegt, lernfähig ist. Staatliche Stellen können 
zusammen mit Verbraucherverbänden dieses 
Lernen dadurch unterstützen, dass sie möglichst 
breite Teile der Bevölkerung vor der Verkündi-
gung des neuen Gesetzes in einer Aufklärungs- 
und Informationskampagne über die Lockerung 
beziehungsweise Aufhebung des Großen Befähi-
gungsnachweises und ihre Konsequenzen infor-
mieren. Zudem will die Novelle der HWO größe-
ren Schäden auf Seiten der Nachfrager dadurch 
entgegenwirken, dass sie für die sogenannten 
„gefahrengeneigten“ Handwerksgewerbe, in de-
nen die Wahrscheinlichkeit gesundheitlicher 
Schäden vergleichsweise hoch ist, auch weiterhin 
einen Qualifikationsnachweis fordert – entweder 
in Form eines Meisterbriefs oder in Form lang-
jähriger einschlägiger Berufserfahrung. Wenn 
also, wie zuweilen befürchtet wird, die Zahl der 
Schäden durch irrationales Verhalten von Nach-
fragern nach der Abschwächung des Meister-
zwangs tatsächlich zunehmen sollte, so wird dies 
in erster Linie „nur“ finanzielle Konsequenzen 
haben. Eine weitere Maßnahme, die dazu beitra-

gen kann, insbesondere finanzielle Schäden zu 
begrenzen, ist die Verlängerung von Gewährleis-
tungsfristen. Auch in diesem Bereich hat die 
Bundesregierung bereits Maßnahmen ergriffen. 
So beträgt beispielsweise die Gewährleistungs-
frist für Bauwerke gemäß der Verdingungsord-
nung für Bauleistungen (VOB) seit dem 15. Feb-
ruar 2003 vier statt bisher zwei Jahre (§ 13 
VOB).13  

Informationsasymmetrien sind, wie oben dar-
gestellt, in den Kernbereichen der Handwerksge-
werbe – den wesentlichen Tätigkeiten – beson-
ders hoch. Auf den Märkten für diese Güter wer-
den nach der Novelle Aspekte der Reputation von 
Anbietern eine größere Rolle spielen als bisher. 
Niedriger sind Informationsasymmetrien hinge-
gen in den Randbereichen der Handwerksge-
werbe, den nicht wesentlichen Tätigkeiten. Auf 
den Märkten für diese Güter dürfte der Preis eine 
große Rolle bei der Auftragsvergabe spielen.  

3.3 Auswirkungen auf das Angebot 

Auf der Angebotsseite dürfte die HWO-Novelle 
bereits recht kurzfristig zu Marktzutritten von 
Nicht-Meistern führen, die sich bisher nicht 
selbstständig machen konnten, weil sie – aus wel-
chen Gründen auch immer – eine Meisterprüfung 
nicht ablegen wollten oder konnten. Auch werden 
Industrie- und Dienstleistungsunternehmen (z.B. 
Baumärkte, Versorgungsunternehmen) als zu-
sätzliche Anbieter hinzu kommen, die ihre Leis-
tungspalette mit diesen Arbeiten sinnvoll ergän-
zen können.14  

Die finanziellen Anreize für Markteintritte re-
sultieren zum einen aus den Knappheitsrenten, 
die Meisterbetriebe bisher aufgrund der Markt-
zutrittsbarrieren der HWO erzielen können, sowie 
aus Ineffizienzen im Produktionsprozess und der 
Betriebsorganisation, die Meisterbetriebe bisher 
aufgrund der Marktzutrittsbarrieren möglicher-
_______________
13 Dies ist allerdings immer noch weniger als die im BGB 
vorgesehene Gewährleistungsfrist von fünf Jahren (§ 438 
BGB). 
14 Diese Entwicklung ist bereits gegenwärtig zu beobach-
ten – etwa in Gestalt des sogenannten „Facility Manage-
ment“. Vgl. z.B. Moslener et al. (2001), Kahlen (2001) und 
Lageman (2001). 
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weise toleriert haben. Sofern, wie von Seiten der 
Handwerksorganisationen betont wird, Knapp-
heitsrenten bereits bisher nicht angefallen sind, 
entfällt dieser Anreiz natürlich. Zum anderen re-
sultieren die Anreize aus der von Meisterbetrie-
ben geforderten Verzinsung des in die Meister-
prüfung investierten Kapitals (einschließlich des 
nicht monetären Aufwands). In den gefahrenge-
neigten Handwerksgewerben fallen die Kosten 
der Meisterprüfung zumindest bei Altgesellen, 
die sich selbstständig machen, sowie bei EU-
Ausländern nicht oder nicht in vollem Umfang 
an.15 In den nicht gefahrengeneigten Handwerks-
gewerben fallen sie ebenfalls nicht an bei Perso-
nen ohne formale Qualifikation, die sich selbst-
ständig machen. Sie haben – ebenso wie die Alt-
gesellen und EU-Ausländer – ihre Qualifikation 
durch „Learning by doing“ im Laufe ihrer Be-
rufstätigkeit erworben.  

Marktzutritte dürften den Wettbewerb insbe-
sondere im Bereich der nicht wesentlichen Tätig-
keiten, die bisher Meisterbetrieben vorbehalten 
sind, intensivieren (vgl. auch Monopolkommis-
sion 1998: 56). Hier sind die Informationsasym-
metrien gering, so dass der Preis der wesentliche 
Entscheidungsparameter für Nachfrager ist. Der-
zeit können Meisterbetriebe für viele dieser Tä-
tigkeiten noch ähnlich hohe Stundensätze am 
Markt durchsetzen wie für anspruchsvolle Tätig-
keiten. Für das Auswechseln einer zerschlagenen 
Dachpfanne beispielsweise wird bisher in aller 
Regel der gleiche Stundensatz berechnet wie für 
das Anbringen einer kunstvollen Schieferverklei-
dung am Hausgiebel. Letztlich zahlt der Kunde 
damit für die Qualifikationen sowohl des dispo-
nierenden Meisters als auch des ausführenden 
Gesellen, die für die anstehenden Arbeiten in die-
sem Umfang nicht benötigt werden.  

Aber auch in den Kernbereichen der Hand-
werksgewerbe, wo Informationsasymmetrien ei-
ne größere Rolle spielen, wird es aus den oben 
genannten Gründen bereits recht kurzfristig zu 
Marktzutritten kommen, die den Wettbewerb in-
tensivieren. Allerdings werden Marktzutritte hier 
dadurch erschwert, dass Nachfrager Aufträge 

_______________
15 Mancher Unternehmensgründer mag es allerdings als 
notwendig oder hilfreich ansehen, sich einer betriebswirt-
schaftlichen Schulung zu unterziehen. 

nicht nur nach Maßgabe des Preises, sondern 
auch – oder sogar überwiegend – nach Maßgabe 
der Reputation von Anbietern vergeben. Da der 
Aufbau von Reputation Zeit benötigt, werden 
Meisterbetriebe kurzfristig noch einen Wettbe-
werbsvorteil gegenüber vielen Nicht-Meisterbe-
trieben haben, weil sie von Nachfragern bevor-
zugt werden, die zur Verringerung ihrer Informa-
tionsasymmetrien nur oder überwiegend den In-
dikator Meisterbrief verwenden können. Gleich-
wohl werden sich auch einige neue Anbieter 
recht schnell etablieren können:16 Einige Altge-
sellen beispielsweise werden auf ihre bereits be-
stehende Reputation zurückgreifen können, die 
sie sich beim Kundenstamm des früheren Arbeit-
gebers oder bei Bekannten erworben haben.  

Auf längere Sicht werden aber auch Nicht-
Meisterbetriebe in zunehmendem Umfang Repu-
tation erwerben, die von Nachfragern ähnlich 
hoch oder höher geschätzt wird als der Meister-
brief. Und Meisterbetriebe, die sich aufgrund 
nicht fachgerechter Arbeiten eine negative Repu-
tation erworben haben, werden ebenso vom 
Markt verdrängt werden wie Nicht-Meisterbetrie-
be, denen es nicht gelingt, eine positive Reputa-
tion aufzubauen. Insgesamt wird damit die Frage, 
ob sich ein Handwerksbetrieb am Markt be-
haupten kann, in Zukunft stärker als in der Ver-
gangenheit vom unternehmerischen Talent und 
der Kreativität der Unternehmensleitung abhän-
gen. Aspekte der strategischen Unternehmensfüh-
rung werden an Bedeutung gewinnen – etwa der 
Aufbau und die Pflege von Reputation, das 
Aufspüren von Marktlücken und innovativen 
Problemlösungen, die fachliche Spezialisierung, 
das Marketing, die Motivation von Mitarbeitern 
sowie die Aus- und Weiterbildung der Betriebs-
leitung und der Mitarbeiter.  

Zugleich wird durch die Novelle der HWO ein 
Pool an unternehmerischen Talenten aktiviert, de-
nen der Marktzutritt bisher nur zu hohen Kosten 
möglich war. Hiervon kann man sich eine stärke-
re Kundenorientierung und eine höhere Innova-
tionskraft des Handwerksgewerbes versprechen. 
_______________
16 Die Deregulierungskommission erwartet hingegen, dass 
Nicht-Meister im Bereich von Gütern, bei denen Informa-
tionsasymmetrien eine größere Rolle spielen, nur geringe 
Chancen haben. Vgl. Deregulierungskommission (1991: 
180).  
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Das von Interessenvertretern in diesem Zusam-
menhang vorgebrachte Argument, es bestünde 
auch derzeit kein Mangel an Unternehmern, weil 
sich nur etwa die Hälfte aller Absolventen von 
Meisterprüfungen tatsächlich selbstständig macht 
(vgl. z.B. Die Welt, 8. Mai 2003: 12), ist jeden-
falls als nicht stichhaltig anzusehen. Es unterstellt 
fälschlicherweise, dass der Meisterbrief auch ein 
Indikator für die Fähigkeit ist, ein Unternehmen 
erfolgreich zu führen. Die formale Qualifikation 
hat jedoch mit der persönlichen Eigenschaft des 
unternehmerischen Talents nichts zu tun. 

Die Novelle der HWO wird allerdings auch 
dazu führen, dass Anbieter mit einem kurzfristi-
gen Zeithorizont in den Markt eintreten, die ver-
suchen werden, mit hohen Preisen bei schlechter 
Qualität binnen kurzer Frist Profite zu machen. 
Der Erfolg einer solchen „hit and run“-Strategie 
hängt zum einen von der Höhe der Markteintritts-
kosten ab. Die Novelle der HWO sieht vor, die 
Eintrittskosten insbesondere in den nicht gefah-
rengeneigten Handwerksgewerben, aber auch in 
den gefahrengeneigten spürbar zu senken. Von 
daher steigt die Erfolgswahrscheinlichkeit im 
Vergleich zum gegenwärtigen System mit Gro-
ßem Befähigungsnachweis. Der Erfolg hängt aber 
auch davon ab, wie viele Nachfrager tatsächlich 
einer Informationsillusion unterliegen. Von daher 
können, wie oben bereits angesprochen, Aufklä-
rungs- und Informationskampagnen hilfreich 
sein. Auch könnten Handwerksverbände die 
Möglichkeit erwägen, Gütesiegel zu etablieren 
und zu publizieren oder eine Verbraucherbera-
tung einzurichten, um die Häufigkeit von Infor-
mationsillusionen zu verringern und zugleich die 
Reputation ihrer „seriösen“ Mitglieder zu för-
dern. 

3.4 Auswirkungen auf die Preise 

Die Preise für Handwerksleistungen werden in 
dem Maße sinken, wie aufgrund des intensiveren 
Wettbewerbs zwischen Meister- und Nicht-Meis-
terbetrieben  

− Knappheitsrenten entfallen, 

− kostensteigernde Ineffizienzen im Produktions-
prozess und der Betriebsorganisation nicht 
mehr aufrechterhalten werden können, 

− Vorteile der Spezialisierung von Betrieben ge-
nutzt werden, 

− bei einfachen Tätigkeiten die Qualifikationen 
der Arbeitskräfte den erforderlichen Qualifi-
kationen angepasst werden, 

− die Rendite für den Meisterbrief sinkt und 
− die Kosten der Lehrlingsausbildung nicht mehr 

zum Teil auf die Nachfrager abgewälzt werden 
können (vgl. dazu Kapitel 4). 

Wie stark die Preise sinken werden, kann der-
zeit nicht vorausgesagt werden. Es steht jedoch 
zu erwarten, dass sie im Bereich „nicht wesentli-
cher“ Tätigkeiten schneller und stärker sinken 
werden als im Bereich wesentlicher Tätigkeiten.  

Höhere Preise für einfache Leistungen werden 
längerfristig nur dann durchzusetzen sein, wenn 
sie – sozusagen nebenbei – im Zusammenhang 
mit anspruchsvolleren Tätigkeiten ausgeführt 
werden. Vorstellbar ist in diesem Zusammenhang 
ein verstärktes „outsourcing“ nicht wesentlicher 
Tätigkeiten. Möglicherweise werden diese Tätig-
keiten auf lange Sicht aus Kostengründen sowie 
aus Gründen der Motivation sogar überwiegend 
von spezialisierten Betrieben durchgeführt wer-
den. Sowohl Kunden als auch Handwerksbetriebe 
werden unter Umständen die Erfahrung machen, 
dass spezialisierte Betriebe diese Arbeiten nicht 
nur kostengünstiger, sondern auch sorgfältiger 
ausführen als Mitarbeiter von Handwerksbetrie-
ben. 

In den Kernbereichen der Handwerksgewerbe, 
den wesentlichen Tätigkeiten, wird es neben einer 
tendenziellen Senkung des Preisniveaus auch zu 
einer stärkeren Preisdifferenzierung in Abhängig-
keit von der Komplexität der Tätigkeiten und der 
Reputation von Anbietern kommen. Kurz- und 
mittelfristig werden Meisterbetriebe noch höhere 
Preise als viele Nicht-Meisterbetriebe realisieren 
können, weil sie mit dem Meisterbrief Reputation 
signalisieren können, die den Nicht-Meisterbe-
trieben noch fehlt. Längerfristig werden Nicht-
Meisterbetriebe jedoch in direkte Konkurrenz zu 
Meisterbetrieben treten. Ob Meisterbetriebe dann 
noch höhere Preise fordern können, hängt von 
verschiedenen Faktoren ab. Ein Faktor ist die Hö-



 13

he der Kosten, die Nachfrager aufwenden müs-
sen, um sich ein Bild von der Reputation der 
Nicht-Meister zu machen. Ein zweiter Faktor ist 
der Wert, den Nachfrager dem Meisterbrief als 
Instrument zum Signalisieren von Kompetenz 
beimessen. Je weniger Wertschätzung dem Meis-
terbrief relativ zu anderen Indikatoren zukommt 
und je billiger Informationen über andere Indika-
toren zu haben sind, desto geringer werden die 
am Markt durchsetzbaren Preisaufschläge für den 
Meisterbrief langfristig sein.  

Mit den Preisen für handwerkliche Leistungen 
sinken auch die Opportunitätskosten von Eigen-
leistung und Nachbarschaftshilfe sowie von 
Schwarzarbeit. Entsprechend wird die Nachfrage 
nach marktlichen, legalen Handwerksleistungen 
steigen. Damit wird die geplante Novellierung 
der HWO auch einen Beitrag zur Erhöhung der 
legalen Beschäftigung, der (statistisch erfassten) 
Wirtschaftsleistung, der Einnahmen des Staates 
und der sozialen Sicherungssysteme sowie der 
Verringerung der Arbeitslosigkeit in Deutschland 
leisten. 

4 Auswirkungen auf die Ausbildungsleistung des Handwerksgewerbes 

Ein Aspekt, der in der Diskussion um den Großen 
Befähigungsnachweis eine herausragende Rolle 
spielt, ist die „Ausbildungsleistung“ des Hand-
werks. Das Handwerksgewerbe bildet wesentlich 
mehr Lehrlinge aus, als es selbst an Nachwuchs 
benötigt.17 Die Novelle der HWO wird, so geben 
Interessenvertreter des Handwerks zu bedenken, 
dazu führen, dass das Handwerksgewerbe die 
Zahl seiner Ausbildungsplätze stark reduziert. Es 
ist sogar von einem „Ausbildungsboykott“ die 
Rede (vgl. z.B. Financial Times Deutschland, 19. 
Mai 2003: 12). Die Gründe werden zum einen 
darin gesehen, dass die Zahl der ausbildungsbe-
rechtigten Handwerksbetriebe in dem Maße sinkt, 
wie Meisterbetriebe durch neu hinzukommende 
Betriebe ohne Meisterbrief vom Markt verdrängt 
werden. Ausbilden darf gemäß HWO, aber auch 
gemäß Bundesbildungsgesetz (BBiG) nur, wer 
eine Ausbildereignungsprüfung abgelegt hat. 
Diese Prüfung ist Pflichtbestandteil der Meister-
prüfung (Teil IV), soll aber nach der geplanten 
Novelle der HWO von Nicht-Meistern nicht ge-
fordert werden. Zum anderen wird erwartet, dass 
die Ausbildungsbereitschaft der verbleibenden 
Meisterbetriebe sinkt, weil die ausbildenden 

_______________
17 Auf das Handwerksgewerbe entfielen 2001 rund 16 Pro-
zent der Erwerbstätigen, aber rund ein Drittel der Auszu-
bildenden. 

Meister befürchten werden, ihre künftigen Wett-
bewerber heranzuziehen.18  

Um die zu erwartenden Auswirkungen der ge-
planten HWO-Novelle auf die Ausbildungsleis-
tung des Handwerks abschätzen zu können, ist 
zunächst nach den Motiven von Handwerksbe-
trieben zu fragen, weit über den eigenen Bedarf 
hinaus auszubilden. Interessenvertreter des Hand-
werks erklären dies damit, dass Handwerker aus 
altruistischen Motiven ausbilden, dass Lehrlings-
ausbildung „immer ein Stück Selbstverständnis 
und Ehre der Handwerksmeister“ (Die Welt, 7. 
Mai 2003: 3) war. Die Deregulierungskommissi-
on führt eine ganze Reihe interdependenter Moti-
ve an, die in die gleiche Richtung deuten. Sie las-
sen sich vereinfachend wie folgt zusammenfas-
sen: Lehrlingsausbildung ist ein Zuschussge-
schäft. Nur wenn Meisterbetriebe bei geringem 
Wettbewerbsdruck Knappheitsrenten erzielen, 
können sie es sich leisten, ihrer Standespflicht 
nachzukommen, jungen Menschen eine Berufs-
_______________
18 Diese Argumentation ist im Übrigen bezeichnend für 
die Ziele der Handwerksvertreter. Bereits heute bilden 
Handwerksbetriebe ihre künftigen Konkurrenten aus, gibt 
es doch kaum einen selbstständigen Handwerksmeister oh-
ne Gesellenbrief. Die Handwerksorganisationen können je-
doch die Zahl potentieller Konkurrenten kontrollieren, weil 
sie die Meisterprüfungen in eigener Regie durchführen 
(vgl. dazu auch Fredebeul-Krein und Schürfeld 1998: 
68 ff.). Wenn – quasi an den Meisterprüfungsausschüssen 
vorbei – auch Nicht-Meister zum selbstständigen Betrieb 
eines Handwerksgewerbes zugelassen werden, verlieren 
die Institutionen des Handwerks die Kontrolle über die 
Zahl der potentiellen Konkurrenten weitgehend. 



 14

ausbildung zu geben (Deregulierungskommission 
1991: 175 f.).  

Empirisch sind die Gründe für die hohen Aus-
bildungszahlen im Handwerk nicht eindeutig zu 
ermitteln. Dies gilt insbesondere für die Frage, ob 
Lehrlingsausbildung tatsächlich ein Zuschussge-
schäft ist. Eine – als sehr sorgfältig geltende – re-
präsentative empirische Untersuchung von 
Bardeleben et al. (1995) für das Jahr 1991 deutet 
darauf hin, dass die direkten jährlichen betriebli-
chen Netto-Erträge (Wertschöpfung des Auszu-
bildenden im Produktionsprozess abzüglich Aus-
bildungsvergütungen, variabler Ausbilderkosten 
sowie Material- und Ausstattungskosten) in 
Handwerksbetrieben im Durchschnitt bei –
399 DM lagen (Bardeleben et al. 1995: 88). 
Dabei ist zum einen zu berücksichtigen, dass nur 
variable Ausbilderkosten angerechnet wurden, 
also solche Kosten, die tatsächlich nicht angefal-
len wären, wenn die Betriebe einen Lehrling we-
niger ausgebildet hätten. Sie schlagen nur mit 2 
Prozent der Gesamt-Ausbildungskosten zu Bu-
che. Zum zweiten ist zu berücksichtigen, dass die 
Wertschöpfung von Auszubildenden lediglich 
durch Lohnsätze anstatt durch Wertgrenzpro-
dukte approximiert wurde. Die geschätzten Er-
träge dürften die absolute Untergrenze der tat-
sächlichen Erträge markieren (Acemoglu und 
Pischke 1998: 98 f.). Es ist also davon auszuge-
hen, dass die Ausbildung im Handwerk dann 
Netto-Erträge abwirft, wenn die auf die Ausbil-
dung anrechenbaren Personalkosten für die Aus-
bilder niedrig sind und die Produktivität der Lehr-
linge hoch ist. Beides dürfte im Handwerksge-
werbe der Fall sein, weil die Lehrlingsausbildung 
nicht, wie in Großbetrieben üblich, in Lehrwerk-
stätten, sondern überwiegend direkt im Produkti-
onsprozess erfolgt (vgl. Kucera und Stratenwerth 
1990: 42 ff.): Zum einen kann – wie Bardeleben 
et al. unterstellen – die Zeit, die Meister und Ge-
sellen im Zuge der Erledigung ihrer Arbeiten für 
die Ausbildung aufwenden, den Kunden zumin-
dest zum Teil in Rechnung gestellt werden. Sie 
ist damit nicht auch noch auf die Ausbildungs-
kosten anzurechnen. Und zum anderen erledigen 
Lehrlinge in größerem Umfang einfache Tätig-
keiten und Handlangerarbeiten, die den Kunden 
ebenfalls zumindest zum Teil in Rechnung ge-
stellt werden. Diese Erträge werden von 

Bardeleben et al. (1995) mit hoher Wahrschein-
lichkeit unterschätzt.  

Hinzu kommt schließlich noch ein weiterer, in-
direkter Ertrag der Ausbildung: In Betrieben, die 
über den eigenen Bedarf hinaus ausbilden, fallen 
Auswahlrenten an. Ausbilder verfügen über sehr 
viel genauere Informationen über die Produktivi-
tät der ausgelernten Arbeitskräfte, als sie in einem 
Vorstellungsgespräch gewonnen werden können. 
Entsprechend können sie die Produktivsten zur 
Weiterbeschäftigung auswählen.19  

Auch wenn in einem so stark durch Traditio-
nen geprägten Gewerbe wie dem Handwerk altru-
istische Motive eine gewisse Rolle spielen mö-
gen,20 so ist die hohe Ausbildungsleistung des 
_______________
19 Eine theoretische Erklärung für die Auswahlrente geben 
Acemoglu und Pischke (1998): Betriebe haben auch dann 
einen Anreiz, Lehrlinge über den eigenen langfristigen Ar-
beitskräftebedarf hinaus auszubilden, wenn die direkten 
Netto-Erträge der Ausbildung negativ sind, weil sie wäh-
rend der Ausbildung Informationen über die Fähigkeiten 
der Auszubildenden gewinnen können. Diese Informatio-
nen können sie nutzen, um die Fähigsten nach der Ausbil-
dung zu halten und die weniger Fähigen zu entlassen. An-
dere Betriebe, die Arbeitskräfte einstellen wollen, kennen 
deren Fähigkeiten nicht. Sie müssen davon ausgehen, dass 
Arbeitskräfte, die nach der Ausbildung entlassen wurden 
oder selbst gekündigt haben (z.B. aus persönlichen Grün-
den), höchstens durchschnittliche Fähigkeiten haben. Ent-
sprechend werden sie ihnen höchstens einen Lohn anbie-
ten, der dem Grenzprodukt eines durchschnittlich Fähigen 
entspricht. Um die besonders fähigen ehemaligen Lehrlinge 
zu halten, müssen die Ausbildungsbetriebe ihnen also einen 
Lohn zahlen, der nur geringfügig über diesem durchschnitt-
lichen Grenzprodukt liegt. Sie können die Differenz zwi-
schen dem tatsächlichen Grenzprodukt der Fähigen und ih-
rem Lohn als Profit realisieren und damit die Ausbildungs-
kosten decken. Voraussetzung ist allerdings, dass die Mo-
bilität am Arbeitsmarkt, d.h. die Wahrscheinlichkeit, dass 
fähige Lehrlinge nach der Ausbildung selbst kündigen, 
nicht zu hoch ist. Acemoglu und Pischke erklären damit die 
Unterschiede zwischen den USA und Deutschland: Betrie-
be in den USA, wo die Arbeitskräftemobilität hoch ist, in-
vestieren deutlich weniger in die betriebliche Ausbildung 
als in Deutschland, wo die Mobilität gering ist.  
20 Aus ökonomischen Effizienzgründen sind altruistische 
Motive im Zusammenhang mit der beruflichen Ausbildung 
im Übrigen durchaus nicht unproblematisch. Altruistisch 
motivierte Ausbildung ist zwar keiner Ausbildung vorzu-
ziehen, weil sie dazu beiträgt, die negativen Externalitäten 
zumindest zum Teil zu verringern, die der Gesellschaft als 
Ganzer daraus erwachsen, dass einige der jungen Men-
schen, die keinen Ausbildungsplatz erhalten, in Perspektiv-
losigkeit verfallen, zu Sozialfällen werden oder kriminelle 
Karrieren starten. Aber sie ist einer durch den Eigennutz 
der Ausbilder geprägten Ausbildung unterlegen, weil sich 
das altruistische Ausbildungsplatzangebot nicht an den re-
lativen Knappheiten des Arbeitsmarkts orientiert. Es be-
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Handwerksgewerbes doch damit allein kaum zu 
erklären. Insbesondere ist mit den von Interes-
senvertretern des Handwerks angeführten Grün-
den nicht die Ausbildungsleistung in den Hand-
werksbetrieben zu erklären, die kaum Knapp-
heitsrenten erzielen können, weil sie im intensi-
ven Wettbewerb mit nicht handwerklichen An-
bietern stehen oder weil sie marktmächtige Nach-
frager haben. Vielmehr ist realistischerweise da-
von auszugehen, dass die Lehrlingsausbildung in 
einem Großteil der Handwerksbetriebe derzeit 
kein Zuschussgeschäft ist; zahlreiche Handwerks-
betriebe bilden vermutlich sogar aus eigenem fi-
nanziellen Interesse aus.  

Die Kosten, die der Lehrlingsausbildung direkt 
zugerechnet werden müssen, werden allerdings 
nach der Reform der HWO höher sein als bisher. 
Im Wettbewerb zwischen ausbildenden und nicht 
ausbildenden Betrieben werden die Möglichkei-
ten der Ausbildungsbetriebe, Teile der Ausbil-
dungskosten auf die Kunden zu überwälzen, ge-
ringer sein. Ein Geselle oder Meister, der neben-
bei einen Lehrling unterweist, benötigt für eine 
gegebene Tätigkeit mehr Zeit und verursacht da-
mit höhere Kosten als eine vergleichbare Ar-
beitskraft, die nicht erklären muss, was sie gerade 
tut, und die keine Überwachungsaufgaben wahr-
nehmen muss. Da nicht absehbar ist, dass diesen 
höheren Kosten entsprechend höhere Erträge ge-
genüberstehen, werden die betrieblichen Netto-
Erträge der Lehrlingsausbildung – und damit 
auch ihre finanziellen Anreize – infolge der 
HWO-Novelle tendenziell sinken.  

Insgesamt spricht damit einiges für die These, 
dass die Ausbildungsleistung des Handwerksge-
werbes durch die Reform der HWO zumindest 
kurzfristig verringert wird. In welchem Umfang 
die Lehrlingszahlen sinken werden, ist derzeit 
aber nicht abschätzbar. Dies hängt nicht zuletzt 
davon ab, wie stark die der Lehrlingsausbildung 
zuzurechnenden betrieblichen Kosten steigen 
werden. 

Auf längere Sicht jedoch wird dies die gesamt-
wirtschaftliche Ausbildungsleistung nicht nach-
haltig verringern. Die geringere Ausbildungs-
leistung der Meisterbetriebe wird durch eine hö-
here Ausbildungsleistung sowohl der Industrie 
_______________________ 
steht die Gefahr, dass zumindest ein Teil der Ausbildung 
am Bedarf des Marktes vorbei erfolgt.  

und des Dienstleistungsgewerbes als auch der 
Nicht-Meisterbetriebe des Handwerksgewerbes 
kompensiert werden. Vieles spricht für die An-
nahme, dass sich auch in Industrie- und Dienst-
leistungsunternehmen die Entscheidung, in wel-
chem Umfang Lehrlinge ausgebildet werden, auf 
der Grundlage eines betrieblichen Kosten-Er-
trags-Kalküls getroffen wird. Die Tatsache, dass 
diese Unternehmen derzeit nur einen Teil der von 
ihnen benötigten Fachkräfte selbst ausbilden, ist 
ein Indiz dafür, dass es in vielen Unternehmen 
kostengünstiger ist, Handwerksgesellen zu markt-
üblichen Löhnen einzustellen, als den Fachkräfte-
nachwuchs selbst auszubilden. Dies zeigt auch 
die oben bereits angesprochene Studie von 
Bardeleben et al. (1995: 88): Demnach lagen die 
direkten jährlichen betrieblichen Netto-Erträge in 
Industrie- und Dienstleistungsbetrieben 1991 bei 
durchschnittlich –9 194 DM,21 also wesentlich 
niedriger als in Handwerksbetrieben (–399 DM). 
Aus der Sicht vieler Industrie- und Dienstleis-
tungsunternehmen rechnet sich Ausbildung of-
fenbar nur dann, wenn als zusätzlicher Kosten-
faktor der Ertragsverlust aufgrund von Fachkräf-
temangel wirksam wird. Das heißt: In dem Um-
fang, wie Industrie- und Dienstleistungsbetriebe 
am Arbeitsmarkt auf einen Pool ausgebildeter 
Handwerker zurückgreifen können, können sie 
sich die relativ teure eigene Lehrlingsausbildung 
ersparen.  

Sinkt das Angebot von im Handwerk ausgebil-
deten Fachkräften am Arbeitsmarkt, so kann er-
wartet werden, dass Industrie- und Dienstleis-
tungsunternehmen auf längere Sicht ihre Ausbil-
dungsleistung erhöhen werden, um den infolge 
Fachkräftemangels drohenden Ertragsverlust zu 
vermeiden. Gleiches gilt auch für die nicht aus-
bildungsberechtigten Betriebe des Handwerksge-
werbes: Bei zunehmendem Fachkräftemangel 
werden viele Inhaber einer Ausübungsberechti-
gung den Anreiz haben, eine Ausbildereignungs-
prüfung abzulegen, um sicherzustellen, dass ihr 
künftiger Bedarf an Fachkräften auch gedeckt 
wird.  

_______________
21 Demgegenüber profitieren sowohl die Lehrlinge als 
auch die staatlichen Haushalte in erheblichem Umfang von 
der betrieblichen Ausbildung. Vgl. dazu Dicke et al. 
(1994). 
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Aus volkswirtschaftlicher Sicht haben Indus-
trie- und Dienstleistungsunternehmen aufgrund 
des derzeit reichlichen Angebots an ausgebildeten 
Handwerkern die Möglichkeit, eine Rente in Hö-
he der eingesparten Netto-Kosten der eigenen 
Ausbildung zu erzielen. Soweit diese Rente dar-
aus resultiert, dass Handwerksbetriebe einen Teil 
ihrer Ausbildungskosten auf die Nachfrager von 
Handwerksleistungen überwälzen, wird die No-
velle der HWO einen Effizienzgewinn mit sich 
bringen, weil sie dazu beitragen wird, die Kosten 
der Ausbildung verursachergerecht zuzuordnen. 
Soweit aber die Renten daraus resultieren, dass 
die Nettokosten der Ausbildung im Handwerk 
selbst dann niedriger sind als die in der übrigen 
Wirtschaft, wenn die Ausbildungskosten nicht 
überwälzt werden können, wird die Novelle der 
HWO langfristig einen Effizienzverlust mit sich 
bringen: Die gesamtwirtschaftlichen Kosten der 
Berufsausbildung steigen, weil die Lehrlingsaus-
bildung vermehrt in der Industrie und dem 
Dienstleistungsgewerbe erfolgt, obwohl sie im 
Handwerksgewerbe kostengünstiger möglich wä-
re.  

Um diesen Effizienzverlust zu vermeiden oder 
zumindest zu verringern, wäre es theoretisch 
denkbar, dass ein Industrie- oder Dienstleistungs-
betrieb, der einen ausgelernten Handwerker ein-
stellt, an den Ausbildungsbetrieb eine Kompen-
sation in Höhe der anfallenden Rente entrichtet. 
Derartige „Ablösesummen“, wie sie beispiels-
weise im Profi-Fußball, in der Bundeswehr oder 
der privaten Pilotenausbildung üblich sind, wür-
den die Anreize, Lehrlinge auszubilden, dort ver-
stärken, wo die Kosten am niedrigsten ist. Aller-
dings setzen sie voraus, dass Lehrlinge für eine 
gewisse Zeit nach Abschluss ihrer Lehre vertrag-
lich auf ihr Kündigungsrecht verzichten. Andern-
falls wären die Ablösesummen leicht zu umge-
hen. Denkbar wären aber auch vermehrte Ausbil-
dungskooperationen zwischen Industrie- und 
Dienstleistungsbetrieben auf der einen Seite und 
Handwerksbetrieben auf der anderen Seite.22  
_______________
22 Eine finanzielle Förderung von Ausbildungskooperatio-
nen existiert derzeit beispielsweise in Sachsen-Anhalt. Die 
Förderung ist jedoch auf kleine und mittlere Unternehmen 
sowie auf wenige Berufe beschränkt. Finanziert wird die 
Förderung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds sowie 
aus Landesmitteln. 

Der zu erwartende kurzfristige Rückgang des 
Lehrstellenangebots der handwerklichen Meister-
betriebe könnte dann zu einem Mangel an Lehr-
stellen führen, wenn er höher ist als der zu er-
wartende, demographisch bedingte Rückgang der 
Nachfrage nach Lehrstellen. Um den möglicher-
weise auftretenden Mangel an Ausbildungsplät-
zen abzufedern, wäre es notwendig, die Kosten 
der betrieblichen Ausbildung zu senken und/ oder 
die Erträge zu erhöhen. Eine Kostensenkung 
könnte zum einen durch eine vorübergehende 
Verringerung der Ausbildungsvergütungen durch 
die Tarifparteien erreicht werden. Zum anderen 
könnten die gesetzlichen Hürden für die Ausbil-
dung derart gesenkt werden, dass einer größeren 
Zahl von Betrieben die Ausbildung von Lehrlin-
gen erlaubt wird. Die am 21. Mai 2003 vom 
Bundeskabinett beschlossene Aussetzung der 
Ausbilder-Eignungsverordnung für fünf Jahre ab 
dem 1. August 2003 ist als Schritt in diese Rich-
tung zu begrüßen. Eine entsprechende Regelung 
sollte mit der Reform der HWO auch für das 
Handwerksgewerbe übernommen werden.  

Aus ökonomischer Sicht nicht empfehlenswert 
erscheint demgegenüber die derzeit diskutierte 
Kombination von staatlicher Ausbildungsabgabe 
und Ausbildungssubvention (vgl. z.B. Financial 
Times Deutschland, 22. Mai 2003: 10). Eine sol-
che Umverteilung würde mit hoher Wahrschein-
lichkeit höhere volkswirtschaftliche Kosten als 
Erträge mit sich bringen (vgl. dazu auch Sachver-
ständigenrat 1997: 208). Die volkswirtschaftli-
chen Kosten würden zum einen aus einem erheb-
lichen bürokratischen Aufwand resultieren. Zum 
anderen würden sie daraus resultieren, dass staat-
liche Institutionen – einschließlich der Industrie- 
und Handelskammern, die nach dem gegenwärti-
gen Stand der Diskussion die Subventionen ver-
teilen sollen – keine hinreichenden Informationen 
darüber besitzen, welche Betriebe über den eige-
nen langfristigen Arbeitskräftebedarf hinaus aus-
bilden und welche Betriebe von der Ausbildungs-
leistung anderer profitieren. Als Substitute müss-
ten grobe, stark pauschalierende Indikatoren23 
verwandt werden, die in erheblichem Umfang 
_______________
23 Die Ausbildungsabgabe beispielsweise soll sich an der 
Bruttolohn- und -gehaltssumme oder an der Beschäftigten-
zahl der Betriebe orientieren. Vgl. z.B. Financial Times 
Deutschland, 22. Mai 2003: 10. 
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Fehlanreize setzen. Mitnahmeeffekte bei der 
Ausbildungssubvention wären unvermeidlich. 
Und die Ausbildungsabgabe würde Anreize set-
zen, qualitativ geringwertige Ausbildung anzu-
bieten. Zudem würde verstärkt an den Bedürfnis-
sen des Markt vorbei ausgebildet. Letztlich wür-
den viele Auszubildende doch in der Arbeitslo-
sigkeit enden.  

Ebenfalls nicht empfehlenswert erscheint ein 
stärkeres Engagement des Staates bei der Bereit-

stellung außerbetrieblicher Ausbildungsplätze. 
Dies würde verhindern, dass diejenigen Betriebe, 
die von einem Fachkräftemangel besonders stark 
betroffen wären, die Signale erhalten, die sie dazu 
bewegen könnten, ihre Ausbildungsleistung zu 
erhöhen. Die Folge wäre voraussichtlich ein dau-
erhafter Anstieg des staatlichen Anteils an der be-
ruflichen Ausbildung.  

5 Auswirkungen auf die Anreize, eine Meisterprüfung abzulegen 

Die „Rendite“ auf den Meisterbrief – und damit 
der Anreiz, den Meisterbrief zu erwerben – wird 
nach der Reform der HWO im Wesentlichen 
von zwei Faktoren abhängen.  

Zum ersten wird sie von der relativen Wert-
schätzung des Meisterbriefs als Indikator für 
Reputation durch die Nachfrager abhängen. Je 
höher die Informationsasymmetrien sind und je 
höher die Kosten der Nutzung alternativer Indi-
katoren für Reputation sind, desto höher wird 
der Anteil der Nachfrager sein, die den Meister-
brief über höhere Preise honorieren.  

Zum zweiten wird sie – nach dem gegenwär-
tigen Stand der Planungen – von den langfristi-
gen betrieblichen Netto-Erträgen der Lehrlings-
ausbildung abhängen. Da die Ausbilder-Eig-
nungsprüfung Pflichtbestandteil der Meisterprü-
fung ist (Teil IV), von selbstständigen Nicht-
Meistern aber nicht abgelegt werden muss, wird 
sich dieser Teil der Meisterprüfung nur dann 
rechnen, wenn der Barwert der erwarteten Net-
to-Erträge der Lehrlingsausbildung über den in-
dividuellen Planungshorizont hinweg höher ist 
als die auf Teil IV der Meisterprüfung anzurech-
nenden Kosten. Zu den langfristigen Erträgen 
der Lehrlingsausbildung gehören – neben den 
kurzfristigen betrieblichen Erträgen in Form der 
Produktivität der Lehrlinge – auch die Quasi-
Renten, die daraus resultieren, dass die Ausbil-
dung direkt auf die Bedürfnisse des Betriebes 
ausgerichtet werden kann (Deregulierungskom-
mission 1991: 182). Bei Betrieben, die über den 
eigenen Bedarf hinaus ausbilden, gehören zu-
sätzlich die in Kapitel 4 bereits angesprochenen 
Auswahlrenten dazu.  

Vor dem Hintergrund dieser Überlegungen 
steht zu erwarten, dass sich der Meisterbrief 
künftig vor allem für solche Betriebe lohnen 
wird, die sich auf Leistungen mit hoher Informa-
tionsasymmetrie in den Kernbereichen von 
Handwerksgewerben spezialisieren. In diesen 
Bereichen wird die „Reputationsprämie“, die 
Nachfrager für den Meisterbrief zu zahlen bereit 
sind, höher sein als in den Randbereichen der 
Handwerksgewerbe. Damit wird die HWO-No-
velle auch zu einer Steigerung der Effizienz von 
Bildungsinvestitionen beitragen: Die Investitio-
nen von Anbietern in den Meisterbrief werden 
sich vor allem dort rechnen, wo er tatsächlich als 
Indikator für Reputation benötigt wird. Auch 
wird die Meisterprüfung als eine Form der Hu-
mankapitalbildung weniger stark als bisher ge-
genüber alternativen Formen wie dem „Learning 
by doing“ bevorzugt.  

Problematisch erscheint allerdings die Ver-
quickung von handwerklicher Qualifikation und 
Ausbildereignung bei der Meisterprüfung. Ob-
wohl diese beiden Teile der Prüfung in keinem 
sachlichen Zusammenhang stehen, kann die 
Rentabilität der Lehrlingsausbildung die Ent-
scheidung darüber verzerren, mit welchen In-
strumenten ein Betrieb den Nachfragern gegen-
über seine Reputation signalisieren will, und 
umgekehrt. Es erscheint daher angeraten, die 
Ausbilder-Eignungsprüfung vom fachlichen Teil 
der Meisterprüfung zu trennen – etwa dadurch, 
dass sie zu einem freiwilligen Bestandteil der 
Meisterprüfung gemacht wird.  
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6 Zusammenfassung und Ausblick 

Die geplante Novellierung der HWO wird die 
sehr hohen Marktzutrittsschranken im Hand-
werksgewerbe spürbar senken. Sie ist notwen-
dig, weil sie dazu beitragen wird, die verkruste-
ten Strukturen im Handwerksgewerbe aufzubre-
chen und damit zumindest eines der vielen 
strukturellen Defizite, an denen die deutsche 
Volkswirtschaft gegenwärtig krankt, zu vermin-
dern. Und sie ist ein Schritt in die richtige 
Richtung, weil sie den Wettbewerb intensivie-
ren, die Konsumentensouveränität erhöhen, die 
Innovationskraft stärken und die ökonomische 
Effizienz steigern wird. Auch wird sie die Be-
schäftigung in Deutschland erhöhen und die 
Schwarzarbeit verringern. Damit wird sie einen 
Beitrag zur Verringerung der Arbeitslosigkeit 
und zur Steigerung der Einnahmen der öffentli-
chen Haushalte sowie der sozialen Sicherungs-
systeme leisten. Nicht nur der Haushalt des 
Bundes wird profitieren, sondern auch die der 
Länder und Kommunen. 

Der Marktzutritt von Nicht-Meistern wird den 
Wettbewerb intensivieren und die Preise hand-
werklicher Leistungen für private24 Nachfrager 
senken. Der Wettbewerb wird die Möglichkeiten 
von Anbietern verringern, überhöhte Gewinne 
zu erzielen, Ineffizienzen im Produktionsprozess 
und der Betriebsorganisation zu tolerieren, Spe-
zialisierungsvorteile nicht zu nutzen und die 
Kosten der Lehrlingsausbildung zum Teil auf 
die Nachfrager abzuwälzen. Bei sinkenden Prei-
sen wird die Nachfrage nach marktlichen, lega-
len Handwerksleistungen steigen. Ein Teil der 
bisher aus Kostengründen gar nicht nachgefrag-
ten oder in Eigenleistung, Nachbarschaftshilfe 
und Schwarzarbeit erbrachten Leistungen wird 
künftig am Markt nachgefragt werden.  

_______________
24 Auf Leistungen, die für gewerbliche oder staatliche 
Nachfrager erbracht werden, sowie auf solche, die bereits 
heute unter intensivem Wettbewerbsdruck von Seiten nicht 
handwerklicher Anbieter stehen, werden hingegen keine 
nennenswerten Auswirkungen erwartet, weil die handwerk-
lichen Anbieter in diesen Bereichen bereits heute geringe 
Preissetzungsspielräume haben und weil die Nachfrager 
über Sanktionsmöglichkeiten für den Fall verfügen, dass 
die handwerklichen Anbieter Informationsasymmetrien 
ausnutzen. 

Besonders stark werden die Preise für einfa-
che handwerkliche Leistungen sinken, deren 
Qualität von Nachfragern relativ gut beurteilt 
werden kann und deren Ausführung keine hohe 
Qualifikation, insbesondere keine „meisterli-
chen“ Kenntnisse und Fertigkeiten erfordert. 
Diese Leistungen sind vor allem in den Randbe-
reichen der Handwerksgewerbe zu finden, den 
sogenannten „nicht wesentlichen“ Tätigkeiten, 
die durch die Novelle vollständig vom Meister-
vorbehalt befreit werden sollen.  

Sinken werden aber auch die Preise für kom-
plexe handwerkliche Leistungen, deren Qualität 
von Nachfragern nicht oder nur unzureichend 
beurteilt werden kann. Um die Wahrscheinlich-
keit zu verringern, unerwünscht niedrige Quali-
tät und/oder fachlich unsachgemäße Arbeit zu 
erhalten, vergeben Nachfrager Aufträge in aller 
Regel nicht nur nach Maßgabe des Preises, son-
dern beziehen zusätzlich die Reputation der An-
bieter in ihre Entscheidung ein. Komplexe Leis-
tungen sind vor allem in den Kernbereichen der 
Handwerksgewerbe zu finden, den sogenannten 
„wesentlichen“ Tätigkeiten. Hier sieht die No-
velle eine nach Maßgabe der „Gefahrengeneigt-
heit“ differenzierte Liberalisierung des Marktzu-
tritts vor. Für die 65 nicht gefahrengeneigten 
Gewerbe, in denen unsachgemäße Arbeit in aller 
Regel nicht zu gesundheitlichen Schäden bei 
den Nachfragern führt, soll der Meisterzwang 
vollständig abgeschafft werden. Für die 29 ge-
fahrengeneigten Gewerbe hingegen, in denen 
bei unsachgemäßer Arbeit die Wahrscheinlich-
keit gesundheitlicher Schäden höher ist, soll der 
Meisterzwang lediglich gelockert werden: Es 
soll auch Altgesellen mit zehnjähriger Berufser-
fahrung sowie Personengruppen, die eine dem 
Handwerksmeister vergleichbare Qualifikation 
besitzen (u.a. Industriemeister und Techniker), 
erlaubt werden, sich selbstständig zu machen.  

Die Konsumentensouveränität wird erhöht, 
weil Nachfrager bei der Beurteilung der Reputa-
tion von Anbietern eine größere Wahlfreiheit 
haben. Sie werden nicht mehr per Gesetz ge-
zwungen sein, einen von vielen Indikatoren für 
die Reputation von Anbietern, den Meisterbrief, 
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zu verwenden, auch wenn sie ihn nicht benöti-
gen. Auch werden ihnen nicht mehr die Kosten 
für diesen Indikator in Form der Knappheits-
renten zwangsweise aufgebürdet. Die Preise, die 
Anbieter insbesondere für höherwertige, kom-
plexe Leistungen am Markt durchsetzen können, 
werden mithin in Zukunft stärker als bisher da-
von abhängen, wie die Nachfrager die individu-
elle Reputation der Anbieter einschätzen. Meis-
terbetriebe werden nur in dem Maße höhere Pro-
duktpreise realisieren können als vergleichbare 
Nicht-Meisterbetriebe, wie Nachfrager den 
Meisterbrief tatsächlich als Indikator für Reputa-
tion benötigen.  

Aufgrund der höheren Konsumentensouverä-
nität wird die Frage, ob sich ein Handwerksbe-
trieb am Markt behaupten kann, in Zukunft stär-
ker als bisher von den unternehmerischen Fähig-
keiten und der Kreativität der Betriebsleitung 
abhängen. Aspekte der strategischen Unterneh-
mensführung werden an Bedeutung gewinnen – 
etwa der Aufbau und die Pflege von Reputation, 
das Aufspüren von Marktlücken und innovati-
ven Problemlösungen, die fachliche Spezialisie-
rung, das Marketing, die Motivation von Mitar-
beitern sowie die Aus- und Weiterbildung der 
Betriebsleitung und der Mitarbeiter. 

Infolge der höheren Konsumentensouveräni-
tät wird zudem die Effizienz von Bildungsinves-
titionen in den Meisterbrief steigen: Die Investi-
tionen von Anbietern in den Meisterbrief wer-
den sich vor allem dort rechnen, wo er als Indi-
kator für Reputation benötigt wird. Verzerrt 
werden die Investitionsentscheidungen aller-
dings dadurch, dass die Meisterprüfung – anders 
als alternative Wege in die Selbstständigkeit – 
die Ausbildereignungsprüfung einschließt. Diese 
Qualifikation ist gegenüber Nachfragern nicht 
„reputationswirksam“. Ihre Kosten können also 
im intensiven Wettbewerb nicht durch höhere 
Preise amortisiert werden. Daher sollte eine 
strikte Trennung von handwerklicher Qualifika-
tion und Ausbildereignung vorgenommen wer-
den. Die Ausbildereignungsprüfung sollte nicht 
Pflicht-, sondern freiwilliger Bestandteil der 
Meisterprüfung sein. 

Schließlich wird die HWO-Novelle die Effi-
zienz der Ausbildung von Lehrlingen im Hand-
werksgewerbe steigern, weil Kosten der Ausbil-

dung stärker als bisher verursachergerecht zuge-
ordnet werden. Im intensiven Wettbewerb zwi-
schen ausbildenden und nicht ausbildenden Be-
trieben können Ausbildungskosten nicht mehr in 
gleichem Umfang wie bisher auf die Kunden 
überwälzt werden. Derzeit bildet das Hand-
werksgewerbe wesentlich mehr Lehrlinge aus, 
als es selbst an Nachwuchs benötigt. Die Hand-
werkskunden finanzieren also letztlich die Aus-
bildung von Fachkräften für die Industrie und 
das Dienstleistungsgewerbe. 

Kurzfristig dürfte die Ausbildungsleistung der 
Meisterbetriebe des Handwerksgewerbes infolge 
steigender Ausbildungskosten zurückgehen. Der 
Rückgang dürfte jedoch langfristig durch eine 
verstärkte Ausbildungsleistung von Industrie- 
und Dienstleistungsunternehmen sowie den 
Nicht-Meisterbetrieben des Handwerksgewerbes 
kompensiert werden. Bei drohendem Fachkräf-
temangel werden sich deren Anreize erhöhen, 
ihren Nachwuchs verstärkt selbst auszubilden 
oder Ausbildungskooperationen mit Handwerks-
betrieben einzugehen. 

Ein kurzfristig möglicherweise auftretender 
Mangel an Ausbildungsplätzen kann letztlich 
nur dadurch verringert werden, dass die betrieb-
lichen Kosten der Ausbildung gesenkt und/oder 
die Erträge erhöht werden. Eine Möglichkeit, 
die Kosten zu senken, besteht in einer – zumin-
dest temporären – Senkung der Ausbildungsver-
gütungen durch die Tarifparteien. Eine weitere 
Möglichkeit besteht darin, einer größeren Zahl 
von Betrieben die Ausbildung von Lehrlingen 
zu erlauben. Die jüngst vom Bundeskabinett be-
schlossene Aussetzung der Ausbilder-Eignungs-
verordnung für fünf Jahre ist als Schritt in diese 
Richtung zu begrüßen. Sie sollte mit der Novelle 
der HWO auch auf das Handwerksgewerbe 
übertragen werden. Nicht empfehlenswert er-
scheint demgegenüber die derzeit diskutierte 
Kombination von Ausbildungsabgabe und Aus-
bildungssubvention. Diese Maßnahme wird vor-
aussichtlich höhere volkswirtschaftliche Kosten 
als Erträge zeitigen. Ebenfalls nicht empfehlens-
wert erscheint ein höheres staatliches Engage-
ment in der Bereitstellung außerbetrieblicher 
Ausbildungsplätze, weil damit die Anreize für 
Industrie- und Dienstleistungsbetriebe zur Erhö-
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hung ihres Ausbildungsplatzangebots abge-
schwächt werden.  

Vielfach wird die Auffassung vertreten, die 
Novelle der HWO werde zu adverser Selektion 
in dem Sinne führen, dass Anbieter schlechter 
Qualität die Anbieter guter Qualität vom Markt 
verdrängen. Hierfür gibt es jedoch keine An-
haltspunkte. Adverse Selektion würde vorausset-
zen, dass die Mehrheit der Nachfrager hand-
werkliche Aufträge allein aufgrund des Preises 
vergibt. Tatsächlich aber sind Informationen 
über die Reputation von Anbietern wie der 
Meisterbrief durchaus verfügbar oder werden 
sich in einem liberalisierten Umfeld herausbil-
den. Zudem haben Nachfrager gerade bei höher-
wertigen, komplexen Leistungen einen starken 
Anreiz, diese Informationen in ihre Entschei-
dung einzubeziehen.  

Auch wird die Auffassung vertreten, dem 
Handwerksgewerbe, in dem derzeit ohnehin die 
Zahl sowohl der Betriebe als auch der Beschäf-
tigten sinkt, sei eine Liberalisierung von dem in 
der HWO-Novelle vorgesehenen Ausmaß ge-
genwärtig nicht zuzumuten. Diese Auffassung 
ist zwar aus der einzelwirtschaftlichen Sicht der 
Interessenvertreter des Handwerks insofern 
nachvollziehbar, als erwartet werden kann, dass 
bestehende Betriebe durch zusätzlichen Konkur-
renzdruck vor neue Herausforderungen gestellt 
werden. Aus gesamtwirtschaftlicher Sicht trägt 
diese Argumentation jedoch nicht. Gerade der 
Konkurrenzdruck wird die Dynamik dieses 
Wirtschaftszweigs fördern. Neue Betriebe wer-
den gegründet, zusätzliche Nachfrage wird er-
schlossen, größeres Innovationspotential wird 
aktiviert und zusätzliche Beschäftigung wird 
ermöglicht. Freilich werden nicht alle der heute 
bestehenden Meisterbetriebe so weiter wirt-
schaften können wie in der Vergangenheit. Doch 
dies kann kein Kriterium für eine am Gemein-
wohl orientierte Wirtschaftspolitik sein.  

Letztlich ist die Tatsache, dass die Hand-
werksordnung mittlerweile fünfzig Jahre nahezu 
unverändert überdauert hat, nicht zuletzt die 
Folge erfolgreicher Lobby-Tätigkeit zu Lasten 
der Allgemeinheit. Die Lobby-Tätigkeit von In-
teressengruppen verfolgt letztlich das Ziel, Ein-

kommen zu ihren Gunsten umzuverteilen.25 Die 
Interessenvertretungen des Handwerks, zu denen 
auch die mit staatlichen Aufgaben betrauten 
Handwerkskammern zu rechnen sind, sind hoch 
organisiert und einflussreich. Die Lobby der 
Verbraucher ist demgegenüber schwach, weil 
sich Verbraucher allein aufgrund ihrer großen 
Zahl und dem begrenzten Interesse des Einzel-
nen vergleichsweise schwer organisieren lassen. 
Im Wettbewerb der Interessenvertreter um die 
Gunst von Politik und Bürokratie haben sie ent-
sprechend das Nachsehen, obwohl die Umver-
teilung von Einkommen aus gesamtwirtschaftli-
cher Sicht Wohlfahrtseinbußen mit sich bringt. 
Vor diesem Hintergrund ist die Forderung von 
Interessenvertretern des Handwerksgewerbes 
kritisch zu beurteilen, die anstehende Reform 
„nur im Konsens“ (Flensburger Tageblatt, 26. 
Mai 2003: 7) durchzuführen. Dahinter verbirgt 
sich ein Konsens zwischen der Handwerkslobby 
und der Politik gegen die Interessen der 
Verbraucher.  

Die Novelle der HWO kann freilich nur ein 
erster Schritt in Richtung auf die Lösung der 
strukturellen Probleme im Handwerksgewerbe 
sein. Weitere Schritte müssen folgen:  

Erstens kann das Ziel des Gesetzgebers, die 
Nachfrager nach Handwerksleistungen vor ge-
sundheitlichen Schäden zu bewahren, zu gerin-
geren volkswirtschaftlichen Kosten erreicht 
werden. Eine Möglichkeit bestünde darin, auch 
in den gefahrengeneigten Handwerksgewerben 
auf formale Marktzutrittsschranken zu verzich-
ten. Statt eines einmaligen Nachweises der for-
malen Qualifikation zum Zeitpunkt des Markt-
zutritts könnte das Haftungsrecht angepasst, die 
regelmäßige Fortbildung gestärkt sowie – im 
Bedarfsfall – die laufende staatliche Kontrolle – 
etwa von Hygiene- und Sicherheitsstandards – 
ausgeweitet werden (vgl. z.B. Deregulierungs-
kommission 1991; Monopolkommission 1998, 
2001). In der Tat ist nur schwer nachvollziehbar, 
warum Verbraucher in Deutschland stärker vor 
Gesundheitsgefahren geschützt werden müssen 
als die Verbraucher in den meisten anderen eu-

_______________
25 Für einen Überblick über grundlegende Ansätze der 
ökonomischen Theorie der Regulierung vgl. Joskow 
(2000). 
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ropäischen Ländern. Auch ist nur schwer nach-
vollziehbar, warum es in bestimmten, traditio-
nell als Handwerk geltenden Gewerben einer 
staatlichen Kontrolle der formalen Qualifikation 
bedarf, während andere, vergleichbare Gewerbe 
dieser Kontrolle offensichtlich nicht bedürfen. 

Ebenso ist schwer nachvollziehbar, dass in-
ländische Anbieter von Handwerksleistungen 
nach wie vor gegenüber Anbietern aus anderen 
EU-Ländern systematisch dadurch diskriminiert 
werden, dass ihnen höhere Marktzutrittsschran-
ken auferlegt werden: Von EU-Ausländern wird 
in der Regel eine nur sechsjährige Berufserfah-
rung gefordert, von inländischen Gesellen aber 
eine zehnjährige. Zwar fallen die Auswirkungen 
der Inländerdiskriminierung aus gesamtdeut-
scher Sicht bisher kaum ins Gewicht, weil sie 
überwiegend auf Grenzregionen beschränkt blei-
ben. Dies könnte sich jedoch ab 2004 mit der 
Osterweiterung der EU ändern, wenn auch der 
Großraum Berlin zu einer Grenzregion innerhalb 
der EU wird. Zudem ist die Inländerdiskriminie-
rung insofern außerordentlich fragwürdig, als sie 
signalisiert, dass der Gesetzgeber die Gefahren, 
die von inländischen Anbietern ausgehen, syste-
matisch höher einschätzt als die, die von auslän-
dischen Anbietern ausgehen. 

Eine weitere Möglichkeit, gesundheitliche 
Schäden zu vermeiden, bestünde darin, statt 
ganzer Handwerksgewerbe nur die tatsächlich 
besonders gefahrengeneigten Tätigkeiten inner-
halb der Gewerbe in einer „Negativliste“ zu de-
finieren, wie es der Bundesverband unabhängi-
ger Handwerkerinnen und Handwerker vor-
schlägt.26 Auf diese Weise könnten die 
Marktzutrittsschranken auf ein Mindestmaß be-
schränkt werden, soweit es vom Gesetzgeber als 
notwendig erachtet wird. Zugleich könnte ver-
mieden werden, dass der Marktzutritt auch für 
solche „nicht wesentliche“ Tätigkeiten geöffnet 
wird, deren unsachgemäße Ausführung Gesund-
heitsgefahren birgt.  

Zweitens müssen die Lohnzusatzkosten im 
Zuge grundlegender Reformen der öffentlichen 
Haushalte und der sozialen Sicherungssysteme 
spürbar gesenkt werden. Hiervon würde insbe-
_______________
26 Vgl. dazu die Internetseite des BUH: http://www.buhev. 
de. 

sondere das Handwerk profitieren, das ausge-
sprochen arbeitsintensiv produziert. Die Anreize 
für Eigenleistung und Schwarzarbeit könnten 
weiter verringert und damit legale, marktliche 
Nachfrage erschlossen werden.  

Drittens schließlich sollten auch andere staat-
lich regulierte betriebliche Kostenträger auf den 
Prüfstand gestellt werden. Dies gilt insbesondere 
für die Pflichtmitgliedschaft in Handwerks-
kammern und Berufsgenossenschaften. Zu prü-
fen ist zum einen, inwieweit die diesen Instituti-
onen zugedachten hoheitlichen Aufgaben tat-
sächlich noch benötigt werden und ob diese 
Aufgaben nicht durch andere staatliche Instan-
zen (u.a. Gewerbeaufsichtsämter) kostengünsti-
ger mit erledigt werden können. Zum anderen ist 
zu prüfen, ob die zahlreichen nicht hoheitlichen 
Aktivitäten dieser Institutionen nicht kosten-
günstiger durch privatwirtschaftliche Anbieter 
wie Versicherungen, Beratungsfirmen oder Ver-
bände des Handwerksgewerbes abgedeckt wer-
den können.  
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